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Aufhebungssatzung

des Baulinienplanes „Für das Gebiet zwischen

Bahnhof-Kotternerstraße- Aich“

Einleitungsbeschluss des Aufhebungsverfahrens
Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 23.04.2020 die Einleitung des
Aufhebungsverfahrens des Baulinienplanes „Für das Gebiet zwischen Bahnhof-Kotternerstraße- Aich“
beschlossen. Der Einleitungsbeschluss wurde am 02.05.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 4 BauGB über den
Vorentwurf der Aufhebungssatzung des Baulinienplanes in der Fassung vom09.10.2020 in der Zeit vom
19.10.2020 bis 30.11.2020.

Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt gemäß § 4 Abs. 1
und 4a Abs. 4 BauGB über den Vorentwurf der Aufhebungssatzung des Baulinienplanes in der Fassung vom
09.10.2020 in der Zeit vom 19.10.2020 bis 30.11.2020.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Baulinienplanes in der Fassung vom 15.06.2021 wurde mit der
Begründung  gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Zeit vom 05.07.2021 bis 16.08.2021 öffentlich
ausgelegt.

Zu dem Vorentwurf der Aufhebungssatzung des Baulinienplanes in der Fassung vom 15.06.2021 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Zeit vom
05.07.2021 bis 16.08.2021 beteiligt.

Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung vom 28.10.2021 die Aufhebungssatzung des
Baulinienplanes in der Fassung vom 21.10.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Stadt Kempten (Allgäu), 02.11.2021

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

Ausfertigung
Stadt Kempten (Allgäu), 02.11.2021

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

Bekanntmachung - Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss zu der Aufhebungssatzung wurde im Amtsblatt vom ................. gemäß § 10 Abs. 3
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Aufhebungssatzung ist damit in Kraft getreten.

Stadt Kempten (Allgäu), .......................

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister


